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RS OGH 1983/6/22 11Os71/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1983

Norm

StGB §297 Abs1

Rechtssatz

Es begründet auch Verleumdung, wenn der Täter nach Betretung bei einer mit Strafe bedrohten Handlung den Namen

eines anderen als seinen angibt, um jenen als Rechtsbrecher erscheinen zu lassen, soweit damit der Wille verbunden

ist, den Betroffenen der Gefahr behördlicher Verfolgung auszusetzen.
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